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Monumenta Germanise Paedagogica (LI).

Vor einem Jahr (Schweiz. Schularchiv 1884 Nr. 6) habe ich zum ersten
Mal in diesen Blättern auf das obigen Titel tragende Unternehmen des Hm.
Dr. C. Kehrbach in Berlin aufmerksam gemacht und um Unterstützung
desselben in der deutschen Schweiz ersucht.

Überlast der Arbeit nach anderen Seiten hat mich seitdem verhindert, in
dieser Angelegenheit weitere öffentliche Schritte zu tun. Jetzt, da diese Überlast

allmälig sich mindert, und die Zeiten ruhiger wissenschaftlicher Arbeit
sich wieder einstellen, darf ich es wol wagen, [diejenigen die ein Interesse an
schulgeschichtlichen Arbeiten haben, aufs neue an dieses Unternehmen zu
erinnern :

Mittlerweile ist folgendes geschehen :

1. Das Archivbureau der Schweiz, permanenten Schulausstellung in Zürich
hat es übernommen, die Sammlung der deutsch-schweizerischen Schulordnungen
zu übernehmen; für die Landschulen wird der Unterzeichnete, für die Spezialschulen

(Lateinschulen) Herr Prorektor Dr. J. Brunner die Ausarbeitung
besorgen ; die städtischen Schulordnungen, welche Volks- und Lateinschulen umfassen,
werden wir beide gemeinsam in Arbeit nehmen. Wir hoffen, von einer Reihe

von Mitarbeitern unterstüzt, diese Arbeit bis Ende des Jahres durchfuhren zu
können, und möchten alle diejenigen, denen städtische oder Landschulordnungen
vor 1798 bekannt sind, um gefl. Notiz, resp. Einsendung der Aktenstücke zur
Vornahme einer Kopie dringend ersuchen.

2. Zugleich handelt es sich darum, für Sammlung des schulgeschichtlichen
Materials der deutschen Schweiz ein Archiv zu begründen, das der freien
Forschung offen stehen soll, und dafür aus den verschiedenen Kantonen Freunde
eines solchen Unternehmens zu vereinigen, die uns zur Erreichung dieses Zwecks
hilfreiche Hand bieten und sich uns zur Mitarbeit an den M. G. P. anschUessen

würden. Bereits haben in Folge deB letztjährigen Aufrufs eine Anzahl von
Schulmännern und Historikern uns ihre Mitarbeit zugesagt. Wir legen in
Folgendem den

Sntwurf zu Statuten

einer solchen Vereinigung vor.
1. Im Anschluss an die Herausgabe der Monumenta Germania? Pœdagogiea

konstituirt sich eine Vereinigung für schulgeschichtliche Studien in der Schweiz.
2. Zweck derselben ist Sammlung, Sichtung und Bearbeitung des

schulgeschichtlichen Materials auB der deutschen Schweiz auf Grund des Programmes
der von Dr. Kehrbach redigirten Monumenta Germania? Pœdagogica, einerseits

zu organisirter Mitarbeit an diesem Werke, anderseits zu systematischer Förderung

einheimischer schulgeschichtlicher Studien.
3. Um diesen Zweck zu erreichen, wird ein Archiv angelegt. Dasselbe soll

bestehen :
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a) In einer möglichst vollständigen Sammlung der vorhandenen schulge-
schichtliehen Publikationen aus der deutschen Schweiz.

b) In Originalien oder Kopien handschriftlicher Aktenstücke.
c) In einer Kollektion schulgeschichtlicher Notizen, die im Laufe der Zeit

von den Mitarbeitern gesammelt werden.
d) In einer Sammlung von Gegenständen, die die schulgeschichtlichen

Zustände früherer Zeiten illustriren.
4. Zur Leitung ihrer Angelegenheiten bestellt die Vereinigung einen

Vorstand von 3 Mitgliedern, zunächst für die Jahre 1885/86 und alsdann für die
Dauer von 3 Jahren.

5. Ausser der Organisation des Archivs hat der Vorstand die Aufgabe, die
Interessen der Vereinigung und der von ihr beabsichtigten Förderung
schulgeschichtlicher Studien in der Schweiz allseitig zu wahren, den Verkehr mit der
Chefredaktion, sowie allfällig- andern Lokalsektionen der Monumenta Germania)

Pœdagogica zu vermitteln und jährlich im Anzeiger für schweizer. Geschichte
über den Stand des Unternehmens zu berichten.

6. Die Mitglieder der Vereinigung verpflichten sich, nach Kräften die
Interessen derselben, die Äufnung des Archivs und die Betätigung der Mitarbeit
an den M. G. P. sich angelegen sein zu lassen.

Die Erhebung eines Mitgliederbeitrages wird vorderhand nicht in Aussicht

genommen. Bei Übernahme selbständiger Arbeiten steht es den Mitgliedern
frei, für die bezw. Verhandlungen mit der Chefredaktion der M. G. P. sich der
Vermittlung des Vorstandes zu bedienen, oder unter Anzeige an diesen, von
sich aus vorzugehen.

7. Jährlich findet eine Versammlung der Veremigung statt. Zeit, Ort und
Traktanden bestimmt der Vorstand. Zu den letztern gehören auch die statuten-
gemäss vorzunehmenden Wahlen.

Falls die Einberufung der Jahresversammlung allzu grossen Schwierigkeiten
begegnen sollte, ist der Vorstand ermächtigt, die Verhandlungsgegenstände in
Form eines Zirkulars den Mitgliedern der Vereinigung vorzulegen, und sie auf
diesem Wege zur Erledigung zu bringen.

8. Eine Revision der Statuten, die die äussere Organisation der Vereinigung
betreffen, kann jederzeit durch Stimmenmehr der sämtlichen Mitglieder, die

Auflösung der Vereinigung nur mit 2/s der Stimmenzahl sämtlicher Mitglieder
und nachdem der Vorstand sich durch ein allen Mitgliedern zugestelltes
Gutachten über die Sachlage ausgesprochen hat, beschlossen werden.

Aus den uns auf Mitteilung dieses Entwurfs zu teil gewordenen Antworten
ist nun ersichtlich, dass es wol richtiger sein wird, anlässlich der Versammlung
des schweizer. Gymnasiallehrervereins (zu Freiburg) im nächsten Oktober an
einem zentralgelegenen Orte (Ölten?) zur Konstituirung der Vereinigung zu
schreiten, als diese, wie ursprünglich geplant war, noch vor den Sommerferien
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vorzunehmen. Der Zeitverlust ist nur ein scheinbarer, indem nichts hindert bis
dahin mit den Arbeiten einen Anfang zu machen, für das schulgeschichtliche
Archiv einen bestimmten Plan zu entwerfen und einen schon zur Verfügung
bestehenden Grundstock desselben zu katalogisiren.

Küsnacht, im Juni 1885.

Dr. 0. Hunziker, Seminarlehrer.

Congrès international d'instituteurs.

Vom 6.—10. September findet in Havre, unter dem Vorsitz des Herrn Gréard,
Vize-Rektors der Pariser Akademie, ein internationaler Lehrerkongress statt. Wir
geben im Nachstehenden Programm, Verhandlungsgegenstände und Reglement
aus der Einladungsschrift wieder und bemerken, dass Anmeldungen zur
Teilnahme, die auch Fahrbegünstigung auf den französischen Bahnen in sich schliessen,

umgehend an die Adresse des „Secrétaire général du Congrès international à
l'Hôtel-de-Ville in Havre* zu richten sind.

PROGRAMME.
Dimanche 6 Septembre 1885.

à 2 h. — Ouverture du Congrès — Discours du Maire — Discours du ou
des Ministres présents — Discours d'un des Membres étrangers
— Répartition du Congrès en sections — Nomination des

Vice-Présidents et des Secrétaires des sections.
à 4 h. — Inauguration du Lycée de Filles.
à 9 h. — Punch à PHôtel-de-Ville — Musique.

Lundi 7 Septembre.

à 8 h. — Réunion des Commissions dans les locaux indiqués,
à 2 h. — Nouvelle Réunion des Commissions,
à 5 h. — Visite d'un Transatlantique,
à 8 h. — Conférence pédagogique.

Mardi 8 Septembre.

à 8 h. — Réunion des Commissions,
à 2 h. — Réunion générale — Discussion des Rapports,
à 8 h. — Représentation au Grand-Théâtre.

Mercredi 9 Septembre.

à 9 h. — Visite à l'Ecole d'apprentissage de garçons, à l'Ecole d'apprentis¬

sage de filles, à l'Ecole primaire supérieure et à une Ecole
élémentaire de garçons.
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